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EUROPA

2 De/egaZ/ozzezz;

Albanien
Rumänien

7 AL/ss/ozz:

Jugoslawien

Zwe/ //eg/ozzaMe/eg/erZe
(in Genf stationiert)

/•ezsozza/*):
Entsandte Kräfte IKRK: 17

Nationale Gesellschaften: 7

Lokale Angestellte: 10

Ausgabe« /zzsgesazzzZ:

26 315 900 Schweizer
Franken

* Jahresdurchschnitt

Ae/Z der /ZTÄZT-/17tftozi z'zz 7?«rrzözz/erz Lzzz/e /9S9
zsZ es z/z M/ZZe/- zzod OsZewropa zw Z/e/grez/erz-
rfe/z po/tZ/jc/ten Ferä/zderw«ge« ge/co/rz«ze«, d/e
das ATrö/Zeg/e/cAgew/cAZ z/z r/er panzert IFe/Z fte-
e/n/7wssZ Aafte«. L)/e ÜftergangspAase, z/z r/er s/cA
d/ese Länder pra/tZ/scA öfter /VacAZ dem po/z'Zz-
scAe« TVwra/z'snzws aar/ r/er A/arAZw/rZscAa/Z ver-
scAr/eften Aaften, zsZ von soz/a/en GnrzzAen, von
tv/er/ererwacft/en A^aöoaa/waiea aar/ aeaeat e/A-
a/scAem ÄewwssZse/n geprägZ, was ataacAata/
Tifon/7/AZe Aeraa/ÄescA wörZ.

D/ese Z/atwä/zaa^ea aiacAZea e/a Lzngrez/e«
r/es /ATÄAT nöz/g, das s/cA tat Aaataa/Zärea Z?e-

re/cA vor aeae //eraws/orderwnge« gesZe//Z saA.
7a r/eaz s/cA sZand/g veräar/erar/ea aar/ ataacA-
ata/ Aon/7/AZge/adenen AToaZestZ /äArZ es a/cAz

aar AcAwZz- aar/ /////sZäZ/gAe/Zen zwgwnsZen r/er
Op/er r/arcA, soar/era er/ö//Z z'at 7?aAatea voa
FerAand/wngen aacA se/ae /?o//e a/s Kerat/ZZ/er,
aat Apannwngen ftese/Z/gen za Ae//ea. Nasser-
r/eat AozaazZ r/er LnsZ/ZwZ/on aacA tat 77/aft/zcA
aa/ r//e Ferftre/Zaa^ e/aes Graar/w/sseas öfter r//e
7?o//e aar/ Graar/säZze r/er Tïewegwng aar/ das
Aaataa/Zäre Fö/AerrecAz grosse KeraaZworZaa^
za, r/a s/e r//ese Aw/gafte wäArear/ r/er yaAre/aa-
gen /so/teraag r/er verscA/er/eaea ßevö/Aeraags-
^rappea, r//e AaapZsäcA/zcA aa/ r//e voa r/ea
/röAerea //errâtes verZre/eae 7de/og/e zaröcAza-
/öArea z'sZ, a/cAZ AaZZe waAraeAatea Aöaaea.

7a d/esenz 7?aAatea AoaaZe r/as 7A7?/f a/s aea-
Zra/er aar/ aaparZeö'scAer Feraa'ZZ/er seAr rascA
za e/aer 7?e/Ae voa A'oZ/a^ea ZäZ/g werr/ea. Äoa-
AreZ fter/eaZeZ r//es, r/ass r//e ZaA/ r/er az/Z 7e/d-
e/asöZzea za Tswropa fteZraaZea üe/eg/erze« z/n
Äer/cAZs/'aAr voa 2 aa/ 50 ansZ/eg. Ao azassZe
t/as 77T/?7r, r/as za r/ea secAs 7?epaft/z'Aea Lzzgo-
s/awzeas 77a/ZsZäZZea ftesacAZe, praAZ/scA voa
ez'nenz 7ag aa/ r/ea aar/erea zaz ZasaazzaeaAaag
«z/Z r/eaz za r/zeseaz Laar/ aasgeftrocAeaea ftewa/7-
aeZea Tfon/7/AZ, r/er r//e w/rZscAa/Z/zcAea aar/ so-
z/a/ea AZrwAZwre« r/es Laar/es /aAaz/egZe aar/
/7aar/erZZaasear/e voa AfeascAea verZr/eft, ZäZzg

werr/ea.
G/e/cAze/Z/g warr/ea 7/e/eg/erZe aacA /1/ftaaz'ea

eaZsaar/Z, wo d/e po/iZ/scAe Lzftera/z'szeraag az/Z

e/aer scAwerea wzrZscAa/Z//cAea Är/se e/aAerg/ag.
/lasser r/ea zaaz ersZeazaa/ za r/z'eseza Laar/

r/arcAge/öArZea 77ö/Z/zagsftesacAea warr/e r/z'e

A'aZzoaa/e Gese//scAa/Z aaZersZöZzZ, r/aza/Z s/e r/ea
r/arcA r/z'e A/assea/7acA/ voa Laasear/ea voa ,4/-
ftaaera eaZsZaar/eaea 7fer/ör/azssea ftegegaea
AoaaZe. AcA/z'ess/zcA gaftea r/ze Erezga/sse za r/er
eAeaza/zgea Aow/eZwn/on /I a/ass za zaA/re/cAea
7A7?7f-A//ss/onen za r/er Geaze/ascAa/Z 7/naftAan-
g/ger AZaaZea, za r/ea fta/Z/scAea Läar/era sow/e
za et'aer 7?e/Ae voa ATaaAasasrepaft/zAea.

Tts ga/Z aacA, ezaea aeaea D/a/og az/Z r/ea TVa-

Z/oaa/ea Gese//scAa/Zea r/er fteZre/fear/ea Läa-
r/er aa/zaaeAazea, weaa a/cAZ gar za/Z eAe-
zaa/zgea /oAa/en ÄoZAreazverftäar/ea, r/z'e aa/graar/
r/er Gzawä/zaagea z'za Äegrz/7 warea, e/geaszäa-
d/ge A'aZzoaa/e Gese//scAa/Zea za werr/ea, aeae
Afoa/aA/e aazaAaöp/ea (s/eAe r/aza r/as Kap/Ze/
«Zasazazweaarfte/Z za r/er 7aZeraaZ/oaa/ea 7?oZ-

Areaz- aar/ 7?oZAa/ftzaoar/ftewegaag»^. D/ese
M/ss/oaea zezgZea r/eaZ/z'cA, r/ass r/z'e Ferftre/Zaag
r/er Graar/säZze r/er Äewegaag aar/ r/es Aazaaaz-
Zärea Fö/AerreeAzs z'asftesoar/ere z'aaerAa/ft r/er
AZre/ZArö/Ze d/eser 7?epaft//Aea seAr t/rz'agear/ war
(szeAe aacA r/as A'ap/Ze/ «Ferftre/Zaag»^.

ALBANIEN

Vom Dezember 1990 an kam es in Albanien
nach 44 Jahren totalitärer Herrschaft zu politi-
sehen, wirtschaftlichen und sozialen Umwälzun-
gen von bisher nie dagewesenem Ausmass. Der
Demokratisierungsprozess war von sehr schwe-
ren wirtschaftlichen und sozialen Problemen be-
gleitet, die 1991 zu Unruhen führten und 22 000
Menschen zum Verlassen des Landes veranlass-
ten, vorwiegend in Richtung Italien.

Das IKRK, das mit dem Albanischen Roten
Kreuz seit Dezember 1990 in Kontakt stand, lei-
tete Anfang 1991 ein Programm zur Stärkung
der operationeilen Kapazität dieser Gesellschaft
ein. Ausserdem leistete es angesichts der im An-
schluss an die Wahlen ausgebrochenen Unru-
hen den Krankenhäusern Hilfe und wurde im
Bereich der Verbreitung tätig, um die Grund-
sätze, Ziele und Tätigkeiten der Internationa-
len Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung im
Land besser bekannt zu machen.
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Nach mehreren kurzen Missionen stationier-
te das IKRK vom 14. März an ständig einen
Delegierten in Tirana.

*
* *

Besuche in den Haftstätten
Der Generaldelegierte des IKRK für Europa

weilte im Juni 1991 in Tirana, wo er mit einer
Reihe von Verantwortlichen des Aussenministe-
riums, des Justizministeriums und des Ministe-
riums für öffentliche Ordnung Gespräche führte.
Im Anschluss an diese Mission bot das IKRK
seine guten Dienste zum Besuch der festgehal-
tenen Personen an. Dieses Angebot wurde am
25. Juni vom Minister für öffentliche Ordnung,
Bajram Yzeiri, angenommen.

Die Besuche fanden zwischen dem 4. und 29.
Juli 1991 in fünf Haftstätten, einer Polizeista-
tion und einem Gefängniskrankenhaus statt, in
denen über tausend Häftlinge des gemeinen
Rechts festgehalten wurden. Die Delegierten und
Ärzte des IKRK konnten sich mit 485 unter ih-
nen ohne Zeugen unterhalten. Diese Mission er-
laubte es, die Bedingungen in den Haftstätten
zu ermitteln und gezielte Hilfe zu bringen, wäh-
rend die Durchführung der eigentlichen Reform-
und Modernisierungsmassnahmen nicht Aufga-
be des IKRK ist. Überdies begaben sich die De-
legierten in ein von Häftlingen bewohntes Dorf,
die das ehemalige Regime zu Verbannung oder
«internem Exil» verurteilt hatte. Trotz der kurz
zuvor erteilten Erlaubnis, an ihren Herkunfts-
ort zurückzukehren, waren sie jedoch im Dorf
verblieben, da sie völlig mittellos waren. Das
IKRK schlug der Nationalen Gesellschaft vor,
für diese Menschen sowie für die kurz zuvor
freigelassenen Häftlinge mit seiner Unterstüt-
zung ein Hilfsprogramm zur Erleichterung ih-
rer Wiedereingliederung durchzuführen.

Zentraler Suchdienst

Da über 20 000 Menschen ins Ausland ge-
flüchtet waren, gingen beim Albanischen Ro-
ten Kreuz Suchanträge von Angehörigen aus
dem ganzen Land ein. Über 5 000 dieser Anfra-
gen betrafen Kinder, die im Zuge der Bevölke-
rungsbewegungen von ihren Eltern getrennt
worden waren. Gleichzeitig erhielt die Nationa-
le Gesellschaft Suchanträge aus der ganzen Welt
nach Menschen, die schon seit mehreren Jahr-
zehnten als vermisst galten.

Dank der technischen Hilfe von Spezialisten
des Zentralen Suchdienstes wurde Albanisches
Rotkreuzpersonal zur Bearbeitung dieser Fälle
ausgebildet.

Medizinische Hilfe

Eine Anfang April von einer Delegierten der
Medizinischen Abteilung durchgeführte Ermitt-
lungsmission ergab, dass das IKRK im Rah-
men seines Mandats angesichts der auf diesem
Gebiet herrschenden Bedürfnisse nur eine völ-
lig unzureichende Hilfe würde leisten können.
Die Institution schlug daher Gemeinschaftspro-
jekte auf Regierungsebene vor und leistete den
Krankenhäusern und Gesundheitsposten in Ti-
rana, Dürres, Elbasan, Korçe und Shkoder eine
Überbrückungshilfe in Form von chirurgischem
Material und Basismedikamenten in Höhe von
rund 20 000 Schweizer Franken. Überdies lie-

ISLAND)
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LETTLAND

IRLAND
VEREIN h LITAUEN

POLEN

LUXEMBURG

TSCHECHISCHE/SLOWAKISCHE FÖD; REP.FRANKREICH
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ferte sie dem Albanischen Roten Kreuz medizi-
nische Hilfsgüter im Wert von 20 000 Schweizer
Franken.

Verbreitung
Nach dem ersten Wahlgang der Legislativwah-

len brachen in Shkoder Unruhen aus, in deren
Verlauf die IKRK-Delegierten und Mitglieder
der Nationalen Gesellschaft, die in einem mit
dem Rotkreuzemblem gekennzeichneten Klein-
bus Nothilfe leisteten, von Demonstranten an-
gegriffen wurden. Dieser Zwischenfall bewies
erneut, wie wichtig die rasche Ausarbeitung ei-
nes Programms zur Verbreitung der Grundsät-
ze der Bewegung und der grundlegenden
Bestimmungen des humanitären Völkerrechts
war. In Zusammenarbeit mit dem IKRK führte
die Nationale Gesellschaft ein breitangelegtes,
vorwiegend für die Streitkräfte, die Polizei, die
Medien sowie die Schulen bestimmtes Programm
durch.

GEMEINSCHAFT
UNABHÄNGIGER STAATEN
Angesichts der politischen Lage, die schliess-

lieh zur Auflösung der Sowjetunion führte, ver-
stärkte das IKRK seine Bemühungen sowohl bei
den Regierungsbehörden der neu entstandenen
Gemeinschaft.Unabhängiger Staaten (GUS) als
auch bei den Rotkreuz- und Rothalbmondge-
Seilschaften der ehemaligen sowjetischen Allianz.
Das Ausmass der Probleme im wirtschaftlichen
und sozialen Bereich, denen die GUS-Staaten
gegenüberstehen, sowie die Notwendigkeit, die
Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
Schäften neu zu organisieren, damit sie in der
Lage sind, der durch die gegenwärtige Über-
gangslage und die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten verletzlich gewordenen Bevölkerung
effizient zu helfen, stand im Mittelpunkt der Ge-
spräche, die das IKRK mit einer Reihe von Ge-
sprächspartnern führte.

Ausserdem bemühte sich das IKRK bei den
Behörden der Russischen Föderation um den
Abschluss eines Sitzabkommens, was der Insti-
tution die Eröffnung einer Delegation in Mos-
kau ermöglichen würde.

Weitere Missionen

Während des gesamten Berichtsjahres wur-
den zahlreiche weitere Missionen durchgeführt,

die einerseits zum Ziel hatten, den Führungs-
kräften der Nationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften das Mandat und die
Aktionsmöglichkeiten des IKRK darzulegen,
über die es namentlich im Falle von humanitä-
ren Einsätzen verfügt, die der Dienste eines neu-
tralen Vermittlers bedürfen, sowie andererseits
Fragen im Zusammenhang mit der Verbreitung
der Regeln des humanitären Völkerrechts und
der Zusammenarbeit (wie etwa die Ausbildung
des Personals in den Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften) zu besprechen.

Der Generaldelegierte des IKRK für Europa
sowie eine Reihe weiterer IKRK-Mitarbeiter —
insbesondere Juristen und Fachkräfte des Zen-
tralen Suchdienstes — begaben sich mehrere Ma-
le nach Moskau, in die Ukraine, nach Belarus
und Usbekistan, wo sie Seminare über die Be-

wegung und die Verbreitung des humanitären
Völkerrechts durchführten.

KAUKASUS
Ermittlungsmissionen

Ein Delegierter und ein Arzt des IKRK bega-
ben sich im Dezember 1991 nach Georgien, um
die Lage der aufgrund von Unruhen aus Süd-
Ossetien in diese Region strömenden Vertriebe-
nen zu ermitteln. Im selben Monat weilten zwei
weitere Delegierte in der Russischen Föderation,
und zwar in der Nordossetischen Republik so-
wie in den Autonomen Republiken der Karba-
diner und Balkaren einerseits und der
Tscheschenen und Inguschen andererseits, um
die durch die Unruhen im nördlichen Kaukasus
entstandenen Bedürfnisse festzustellen.

BALTISCHE STAATEN
Auf Ersuchen des Litauischen Roten Kreuzes

hatte das IKRK den sowjetischen Behörden im
Januar im Zusammenhang mit den Ereignissen
in Vilnius in seiner Eigenschaft als neutraler Ver-
mittler über die Allianz seine guten Dienste und
eine Hilfe zugunsten des Roten Kreuzes ange-
boten. Als Litauen bald darauf seine Unabhän-
gigkeit erlangte, weilten Vertreter des IKRK und
der Internationalen Föderation der Rotkreuz-
und Rothalbmondgesellschaften vom 15. bis 24.
September 1991 in Vilnius, um die Gültigkeit
der am 28. August 1923 ausgesprochenen An-
erkennung des Litauischen Roten Kreuzes zu
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überprüfen. Eine ähnliche Mission wurde in
Lettland durchgeführt, dessen Rotkreuzgesell-
schaft vom IKRK am 10. Januar 1923 anerkannt
worden war. Diese beiden Missionen erlaubten,
die Gültigkeit der Anerkennung der beiden Na-
tionalen Gesellschaften zu bestätigen (sv'e/te tfa-
zw efos Kap/te/ «Zwsaw/nenaröe/f /Vi cfer
Bewegung»),

RUMÄNIEN
Im Jahre 1991 widmete sich das seit Dezem-

ber 1989 in Bukarest präsente IKRK vorwiegend
der Verbreitungstätigkeit, um das humanitäre
Völkerrecht besser im ganzen Land bekannt zu
machen. Ausserdem bemühte es sich um den
Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Rumäni-
sehen Roten Kreuz, mit dem Ziel, dessen ope-
rationelle Kapazität zu verbessern.

Die meisten im Zusammenhang mit den Er-
eignissen vom Dezember 1989 festgenommenen
Personen wurden Anfang 1991 freigelassen. Im
Dezember sahen die IKRK-Delegierten in sechs
Haftstätten (darunter ein Gefängniskranken-
haus) rund vierzig unter ihnen und konnte sich
mit ihnen ohne Zeugen unterhalten. Ausserdem-
erhielten fünfzig ehemalige, völlig mittellose
Häftlinge vom IKRK eine «einmalige Wieder-
eingliederungshilfe».

Was den Zentralen Suchdienst angeht, so or-
ganisierte er 24 Familienzusammenführungen
und fünf Repatriierungen. Ausserdem bearbei-
tete er 135 Suchanträge und übermittelte 119
Rotkreuzbotschaften von Familien, die sich um
das Los ihrer Angehörigen sorgten, die wäh-
rend des Konflikts zwischen Irak und den Koa-
litionsmächten in der Region des Persischen
Golfs weilten oder die sich in Liberia bzw. So-
malia aufhielten.

JUGOSLAWIEN
Ab Juni 1991 wurden Slowenien und Kroa-

tien von Kämpfen heimgesucht. Das IKRK, das

zu diesem Zeitpunkt Besuche in den jugoslawi-
sehen Haftstätten durchführte, leistete den Kon-
fliktopfern — namentlich Zehntausenden von
Vertriebenen — in Zusammenarbeit mit dem Ju-
goslawischen Roten Kreuz Hilfe. Während sich
eine Reihe europäischer Regierungen bemühten,
auf diplomatischem Wege eine Lösung herbei-
zuführen, bot das IKRK in seiner Eigenschaft
als neutraler Vermittler den Konfliktparteien sei-

ne guten Dienste zwecks Erörterung humanitä-
rer Belange an. So wurden in Genf und Ungarn
unter der Ägide des IKRK Gespräche durchge-
führt, die positive Resultate zugunsten der Ver-
wundeten, Gefangenen und getrennten Familien
zeitigten.

Ende 1991 waren 60 IKRK-Delegierte in Bei-
grad, Ljubljana und Zagreb sowie in Osijek,
Knin, Rijeka, Split und Dubrovnik (Kroatien),
Banja Luka und Sarajewo (Bosnien-Herze-
gowina), Skopje (Mazedonien) und Herceg No-
vi (Montenegro) tätig.

*
* *

Bis Mitte 1991, d.h. bis vor Ausbruch des be-
waffneten Konflikts, hatten Delegierte des IKRK
mehrere Missionen durchgeführt. Ein Ziel be-
stand darin, die im Zusammenhang mit der La-
ge im Kosovo festgehaltenen Sicherheitshäftlinge
zu besuchen. Ausserdem erörterte das IKRK mit
den Behörden, den Führungskräften des Jugo-
slawischen Roten Kreuzes sowie seinen Organi-
sationen in den einzelnen Republiken die vor-
aussichtlichen Bedürfnisse, die bei einer
Verschlechterung der Lage im humanitären Be-
reich entstehen könnten, sowie die in einem sol-
chen Fall bereitzustellenden Mittel.

Während einer im Mai durchgeführten Ermitt-
lungsmission wurde dem Präsidenten des Ju-
goslawischen Roten Kreuzes ein Schreiben
Cornelio Sommarugas überreicht, in dem die-
ser im Namen des IKRK seiner Besorgnis über
die zunehmenden Spannungen Audruck gab.
Ferner sicherte er dem Jugoslawischen Roten
Kreuz die Unterstützung des IKRK zu und be-
stätigte die Bereitschaft der Institution, als neu-
traler Vermittler zur Herstellung eines Dialogs
unter den Konfliktparteien beizutragen und al-
len Konfliktopfern ungeachtet ihrer Zugehörig-
keit zu helfen.

Nachdem Kroatien und Slowenien am 25.
bzw. 26. Juni ihre Unabhängigkeit ausgerufen
hatten, brachen in den beiden Republiken
Kämpfe aus. Angesichts dieser Ereignisse bo-
ten die Europäische Gemeinschaft und die
KSZE' ihre guten Dienste an. Sie entsandten
Delegationen vor Ort, die beide Parteien dazu
bringen sollten, die Uabhängigkeitserklärungen

' Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa
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vorerst auszusetzen, ihre bewaffneten Einhei-
ten in die Kasernen zurückzubeordern und ei-
nen Waffenstillstand zu schliessen. Trotz einer
Reihe von Waffenstillstandsabkommen und di-
plomatischer Verhandlungen unter der Ägide der
Europäischen Gemeinschaft gingen die Kämp-
fe unvermindert weiter.

Das IKRK, das bereits über eine mit dem Be-
such von Sicherheitshäftlingen betraute Equipe
im Land verfügte, sandte umgehend zusätzli-
che Delegierte vor Ort und rief alle Konflikt-
Parteien auf, die Zivilbevölkerung, ausser
Gefecht gesetzte Personen und Verwundete zu
achten, zu bergen und zu schützen. Gleich nach
Ausbruch des Konflikts erhielt das IKRK Zu-
gang zu allen von den einzelnen Parteien fest-
gehaltenen Personen (s/e/ze awc/z im «ac/zVe-
/zenefe« « 7a7/gArche« zzzgzzns-Ze« her Ge/zzzzge-

«en»). Am 2. Juli 1991 befanden sich bereits
13 Delegierte in Belgrad, Ljubljana und den
übrigen Gebieten des Landes. Sie arbeiteten eng
mit dem Jugoslawischen Roten Kreuz und den
Zweigstellen in den einzelnen Republiken zusam-
men, um eine Nothilfeaktion zugunsten der Kon-
fliktopfer in die Wege zu leiten.

Am 16. Juli rief das IKRK alle Parteien auf,
die Achtung des Rotkreuzemblems und den
Schutz der Verwundeten und ihrer Pfleger si-
cherzustellen.

Der Generaidelegierte des IKRK für Europa
weilte zwischen dem 17. und 19. Juli erneut in
Belgrad, wo er mit verschiedenen Vertretern der
Bundessekretariate des Innern, der Verteidigung,
des Auswärtigen und der Justiz zusammentraf.
Die Bundesbehörden ersuchten das IKRK, sei-
ne Präsenz im Land zu verstärken und seine Tä-
tigkeiten auszudehnen.

Trotz aller diplomatischen Bemühungen es-
kalierten Anfang August die Kämpfe, insbeson-
dere in Kroatien. Im ganzen Land zählte man
annähernd 90 000 Vertriebene, während meh-
rere tausend weitere Menschen hauptsächlich
nach Österreich und Ungarn geflüchtet waren.

Zwischen dem 1. und 5. September führten
der Direktor für operationeile Einsätze und der
Generaldelegierte für Europa eine weitere IKRK-
Mission in Jugoslawien durch, in deren Verlauf
sie mit dem Präsidenten Jugoslawiens, Stepe Me-
sic, dem Präsidenten Sloweniens, Milan Kuçan,
dem Präsidenten Kroatiens, Franjo Tudjman,
dem Ministerpräsidenten Serbiens, Budimir Ko-

sutic, sowie Vertretern des Jugoslawischen Ro-
ten Kreuzes und seiner Zweigstellen in den
Republiken zusammentrafen. Das Hauptziel die-
ser Mission bestand darin, die politischen Füh-
rungskräfte für die gegenüber dem humanitären
Völkerrecht eingegangenen Verpflichtungen zu
sensibilisieren.

Gleichzeitig wurden regelmässig verkündete
Waffenstillstandsabkommen unablässig von
neuen Kämpfen zunichte gemacht, und die von
der Europäischen Gemeinschaft unternomme-
nen Bemühungen blieben ohne Erfolg. Ende
September verabschiedete der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen die Resolution 713, die ein
Waffenembargo über Jugoslawien verhängte,
die umgehende Einstellung der Kämpfe forder-
te und die Vermittlungsdienste des UN-
Generalsekretärs anbot.

Am 24. September nahmen eine IKRK-Equipe
in Osijek (Slawonien) und eine weitere in Split
an der dalmatinischen Küste ihre Tätigkeit auf.
Somit war die Institution in fast allen Konflikt-
gebieten des Landes vertreten. Zur selben Zeit
hatte die Anzahl der Vertriebenen 300 000 er-
reicht.

Sicherheitszwischenfall

Am 27. September wurde ein ordnungsgemäss
notifizierter und gekennzeichneter IKRK-Konvoi
von bewaffneten Kämpfern in der Nähe von Li-
pik angegriffen. Aus Zagreb kommend befand
er sich auf dem Weg nach Pakrac, von wo die
Delegierten der Institution 270 Kranke im Ein-
vernehmen mit allen beteiligten Parteien eva-
kuieren sollten. Eine Krankenschwester wurde
bei diesem Zwischenfall verletzt. Das IKRK pro-
testierte öffentlich gegen diesen Angriff und rief
alle Kämpfenden auf, das Schutzzeichen mit
dem roten Kreuz zu achten und die Sicherheit
der IKRK-Einsätze zu gewährleisten.

Öffentlicher Aufruf

Besorgt über die Eskalation der Kämpfe in
Slawonien und in der Krajina (Kroatien) erliess
das IKRK Anfang Oktober einen Appell, in dem
es die militärischen und zivilen Verantwortlichen
aller Parteien aufrief, die Zivilbevölkerung zu
verschonen und namentlich folgende Bestim-
mungen des humanitären Völkerrechts einzu-
halten:
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das Verbot, die Zivilbevölkerung anzu-
greifen;
das Verbot, die für die Zivilbevölkerung le-
bensnotwendigen Güter zu zerstören;
die Pflicht, das Emblem des roten Kreuzes,
das die Sicherheit der humanitären Einsätze
gewährleistet, zu achten und seine Achtung
durchzusetzen;
die Pflicht, dem Rotkreuz- und Sanitätsper-
sonal freien Durchgang zu gewähren;
die Pflicht, die Kämpfenden in den Bestim-
mungen des humanitären Völkerrechts über
die Führung der Feindseligkeiten zu unter-
weisen.

Ausserdem ersuchte das IKRK alle politischen
und militärischen Kräfte, sich öffentlich zu ei-
ner unparteiischen humanitären Aktion unter
dem Schutz des Roten Kreuzes zugunsten aller
Opfer — ungeachtet ihrer Zugehörigkeit — zu
bekennen.

Die Rolle des neutralen Vermittlers

Im November wüteten heftige Kämpfe in Kroa-
tien — namentlich in der Gegend um Vukovar
— und an der dalmatinischen Küste, wo die hi-
storische Stadt Dubrovnik einer Blockade un-
terworfen wurde. Das IKRK setzte sich bei den
Konfliktparteien als neutraler Vermittler für den
Schutz der Zivilbevölkerung sowie die Evakuie-
rung der Verwundeten und Kranken, Kinder und
alten Leute ein.

Angesichts der ständigen und rapiden Ver-
schlechterung der Lage in Jugoslawien ergriff
das IKRK am 12. November 1991 eine neue hu-
manitäre Initiative, indem es im Einklang mit
seinem Mandat alle Konfliktparteien einlud,
Vertreter auf höchster Ebene zu benennen, die
sich unverzüglich unter der Schirmherrschaft der
Institution in Genf treffen könnten, um gemein-
sam eine rasche, konkrete und glaubwürdige Lö-
sung für die schwerwiegenden Probleme zu
finden, die sich dem Lande stellten.

Am 26. und 27. November kamen die bevoll-
mächtigten Vertreter des Jugoslawischen Bun-
desexekutivausschusses, der Republik Kroatien,
der Republik Serbien und der Bundesarmee in
Genf zusammmen und folgten damit der Einla-
dung des IKRK. Die Teilnehmer dieses Tref-
fens bestätigten die Erklärung über die Achtung
des humanitären Völkerrechts, die die Präsiden-
ten der sechs Republiken auf der am 5. Novem-

ber unter der Schirmherrschaft der Europäischen
Gemeinschaft abgehaltenen Haager Jugosla-
wienkonferenz abgegeben hatten.

Sie bekräftigten den Willen, die humanitären
Belange von den politischen zu trennen und er-
klärten, die Bestimmungen der Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 und von Zusatz-
Protokoll I von 1977 über den Schutz der Ver-
wundeten und Kranken, der Zivilbevölkerung
und der Gefangenen sowie über die Führung der
Feindseligkeiten anzuwenden.

Sie waren sich auch über die Bedeutung der
Einrichtung von unter IKRK-Aufsicht stehen-
den Schutzzonen und der Notwendigkeit des un-
gehinderten Durchgangs der humanitären Hilfe
einig. Ausserdem nahmen sie folgende Empfeh-
lungen an:

Bildung einer gemeinsamen Kommission, um
nach Vermissten und sterblichen Hüllen zu
suchen;
Herausbildung eines Verfahrens zur Über-
mittlung von Anschuldigungen über Verlet-
zungen des humanitären Völkerrechts;
Verpflichtung, alle Kämpfenden umfassen-
der über die grundlegenden Bestimmungen
des humanitären Völkerrechts und die dem
Wahrzeichen des roten Kreuzes gebührende
Achtung aufzuklären.

• Pécs

C©Zagreb—^
/ Bjelovar '

Osijek ^ '

/C/70,4 F/£/V WCW/E/V

SZ.CWE/V/EA/

ITALIEN
Ljubljana

VO/VO0/AM"riest

/S777/E/V Rijeka
l, ® Banja Luka ® BELGRAD

JUGOSLAWIEN
EOS/V/EA/-HE/7ZEGOPWA/.4

® Knin
Sibenik Sarajewo

Dubrovnik
Pristina

,Titograd

® Skopje

/U4/CE0OA//EA/

© Mission IKRK
<§> Büro IKRK

Schiff IKRK

100 km

RUMÄNIEN

• Timisoara

>3£V?/A77SC/y£S A*££/?
Herceg Novi

(BULGARIEN

SOFIA •

GRIECHENLAND

89



0perat/one//e rärfj»Ae//en

Das erste Treffen der gemeinsamen Kommis-
sion, die mit der Suche nach Vermissten und
den sterblichen Hüllen der im Konflikt umge-
kommenen Personen betraut ist, fand am 16.
Dezember in Pécs (Ungarn) statt. Ausser dem
IKRK nahmen Vertreter der jugoslawischen
Bundesregierung, der Republiken Kroatien und
Serbien, der jugoslawischen Volksarmee sowie
des Jugoslawischen, Serbischen und Kroatischen
Roten Kreuzes an diesen Gesprächen teil.

Es wurden Informationen ausgetauscht und
ein Verfahren ausgearbeit, das die rasche Bear-
beitung von Tausenden von Fällen von Vermiss-
ten oder umgekommenen Personen erlaubte. Die
Mitglieder der Kommission kamen ferner über-
ein, sich einmal monatlich zu treffen.

Die Bevollmächtigten ihrerseits trafen sich am
20. Dezember erneut in Genf, wo sie vor allen
Dingen über Fragen im Zusammenhang mit dem
Schutz der Zivilbevölkerung, der Freilassung von
Gefangenen, der Einrichtung neutraler Zonen
und über das Voranschreiten der Arbeiten der
mit der Suche nach Vermissten beauftragten ge-
meinsamen Kommission berieten.

Am 27. Dezember kamen die Parteien im
Rahmen einer weiteren, in Pécs unter der
Schirmherrschaft des IKRK einberufenen Sit-
zung überein, das Krankenhaus in Osijek und
seine nächste Umgebung im Sinne von Artikel
23 des I. Genfer Abkommens und der Artikel
14 und 15 des IV. Genfer Abkommens unter
den Schutz des Roten Kreuzes zu stellen.

Überdies waren am 15. November Vertreter
des Jugoslawischen Roten Kreuzes sowie der
Rotkreuzgesellschaften der sechs Republiken
(Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien,
Montenegro, Serbien und Slowenien) ebenfalls
in Genf zusammengekommen. Sie hatten im
Verlauf der Gespräche erneut bestätigt, dass ei-
ner im Einklang mit dem humanitären Völker-
recht durchgeführten humanitären Aktion
zugunsten der Konfliktopfer absolute Priorität
einzuräumen sei.

Tätigkeiten zugunsten der Gefangenen

Vor Ausbruch des Konflikts hatten IKRK-
Delegierte zwischen Juni und Juli landesweit in
14 Haftstätten 64 im Zusammenhang mit der
Lage im Kosovo festgenommene Personen be-
sucht, unter ihnen 58, die sie schon 1990 gese-
hen hatten.

Zwischen Juni und Dezember wurden in
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien, Slo-
wenien und der Voivodina 5 717 Gefangene ge-
mäss den üblichen Kriterien in insgesamt 47
Haftstätten besucht. In derselben Zeitspanne
wurden 2 000 Gefangene unter der Aufsicht des

IKRK freigelassen.

Hilfe für die Zivilbevölkerung
Aufgrund der Ergebnisse einer im Juli durch-

geführten Ermittlungsmission dehnte das IKRK
seine Tätigkeiten aus. Es entsandte zusätzliche
Delegierte nach Osijek und Knin und leitete ge-
meinsam mit dem Jugoslawischen Roten Kreuz
und den Rotkreuzgesellschaften der von den Er-
eignissen betroffenen Republiken ein grossan-
gelegtes Programm im Bereich der Nahrungs-
mittel- und medizinischen Hilfe ein. Dabei han-
delte es sich vorwiegend darum, die Vertriebe-
nen und die durch die Kämpfe festsitzenden
Personen mit Familienpaketen und Nothilfegü-
tern wie Decken, Küchenutensilien usw. zu ver-
sorgen.

Das vom IKRK gecharterte Schiff «Rodos II»,
das acht Delegierte und Nothilfegüter (medizi-
nisches Material und 7 000 Wolldecken) mit-
führte, erreichte am 21. November den Hafen
von Dubrovnik. Ein weiteres Schiff — die «Dia-
maratos» — traf am 24. November mit 265 Ton-
nen lebenswichtigen Gütern an Bord — darunter
160 Tonnen Lebensmittel und 40 000 Liter Milch
— ein.

Ferner brachten die beiden IKRK-Schiffe bis
Ende Dezember über 900 Tonnen Hilfsgüter in
Orte längs der Küste zwischen Rijeka und Her-
ceg Novi und ermöglichten es den Delegierten,
den Bewohnern der nahegelegenen Inseln und
zahlreicher Orte an der Küste sowie im Hinter-
land, die aufgrund des Kampfgeschehens von
der Aussenwelt abgeschnitten waren, Hilfe zu
leisten.

Im Verlauf dieser Einsätze konnte das IKRK
auch Kranke evakuieren und Familienbotschaf-
ten übermitteln. So lief die «Rodos II» z.B. am
28. November im Hafen der Dubrovnik gegen-
überliegenden Insel Mljet ein, wo Delegierte
kranke Zivilisten zwecks ärztlicher Behandlung
evakuierten und Familienbotschaften überbrach-
ten. Am 12. Dezember wurden in Split (Kroa-
tien) und Zelenika (Montenegro) freigelassene
Gefangene unter Aufsicht des IKRK an Bord
der «Rodos II» aufgenommen.
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Bis Ende 1991 hatten rund 600 000 vom Ju-
goslawischen Roten Kreuz und den Rotkreuz-
gesellschaften der Republiken registrierte
Vertriebene etwa 3 000 Tonnen Hilfsgüter
(darunter 142 500 Familienpakete und nahezu
300 000 Decken) erhalten. Eine ähnliche Hilfe
wurde auch in Konfliktzonen lebenden Men-
sehen zuteil, deren Behausungen zerstört wor-
den waren.

Medizinische Hilfe

Die medizinische Infrastruktur des Landes
war insbesondere in den Konfliktzonen sehr bald
lahmgelegt worden oder aufgrund der Bevölke-
rungsbewegungen völlig überlastet. Das IKRK
richtete am 22. August einen Aufruf an die Na-
tionalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesell-
Schäften und leitete ein Hilfsprogramm
zugunsten der Krankenhäuser und Gesundheits-
posten des Landes ein. Diese Hilfe im Wert
von 1 650 000 Schweizer Franken umfasste Stan-
dardeinheiten (Transfusions- und für kleine
chirurgische Eingriffe bestimmtes Material,
Anästhetika und lebenswichtige Medikamente
sowie Medikamente für chronisch Erkrankte),
die dem Jugoslawischen Roten Kreuz und den
Rotkreuzgesellschaften der betroffenen Repu-
bliken zur umgehenden Verteilung an die Kran-
kenhäuser in den Konfliktzonen übergeben
wurde. In Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Ser-
bien und der Voivodina verteilten die mobilen
Equipen des IKRK medizinische Hilfsgüter je
nach Bedarf. Ausserdem wurden in den IKRK-
Delegationen in Belgrad, Osijek, Dubrovnik,
Split, Rijeka und Zagreb Vorräte an medizini-
sehen Gütern angelegt, um bei Bedarf ein so-
fortiges Eingreifen zu ermöglichen.

In der Stadt Dubrovnik führte das IKRK zur
Verbesserung der öffentlichen Gesundheit eine
Notaktion im Wert von 30 000 Schweizer Fran-
ken durch. Gleich nach ihrer Ankunft in der
Stadt im November kümmerten sich die Dele-
gierten, unter denen sich auch ein Ingenieur für
sanitäre Belange befand, um die Trinkwasser-
aufbereitung und -Versorgung. Die «Rodos II»
hatte zu diesem Zweck aufblasbare Zisternen,
Pumpen und Desinfektionsmaterial mitgeführt,
die sofort in Gebrauch genommen wurden.

In dem in der Altstadt gelegenen Franzis-
kaner-Kloster wurde ein Erste-Hilfe-Posten ein-
gerichtet. Das Kloster sowie das grösste Kran-

kenhaus der Stadt wurden den Konfliktparteien
als medizinische Einrichtungen notifiziert und
zu neutralen Zonen unter Aufsicht des IKRK
erklärt. Von Dubrovnik aus unternahmen die
Delegierten Missionen über die Gefechtslinien,
wobei es vor allem darum ging, mit den in
Bosnien-Herzegowina und Montenegro statio-
nierten Delegierten Kontakt aufzunehmen.

Suchdienst

Um den dringlichsten durch den Konflikt her-
vorgerufenen Bedürfnissen — insbesondere die
Wiederherstellung des Kontakts zwischen An-
gehörigen getrennter Familien — gerecht zu wer-
den, richtete das IKRK in Belgrad und Zagreb
eine Suchstelle ein. Es arbeitete eng mit dem
Jugoslawischen Roten Kreuz und den Rotkreuz-
gesellschaften der einzelnen Republiken zusam-
men und half ihnen, ihre Suchdienste
auszubauen. Zwischen Juli und Dezember wur-
den insgesamt 25 000 Rotkreuzbotschaften zwi-
sehen Angehörigen getrennter Familien sowie
zwischen besuchten Gefangenen und ihren näch-
sten Anverwandten ausgetauscht.

Die Suche nach den Vermissten war von An-
fang an eine der vorrangigsten Aufgaben, die
durch die Arbeit der gemeinsamen Kommission
für die Suche nach Vermissten und sterblichen
Hüllen der im Konflikt umgekommenen Men-
sehen erleichtert wurde. Das IKRK sandte sei-
nerseits zusätzliche Mitarbeiter und EDV-
Material vor Ort, damit die Suchtätigkeit so ef-
fizient wie möglich durchgeführt werden konn-
te. Ende 1991 waren insgesamt 5 400 Suchan-
träge eingegangen und über 2 500 Schicksale ab-
geklärt.

Verbreitung

Gleich zu Beginn des Konflikts waren schwer-
wiegende Sicherheitsprobleme zu verzeichnen,
da das Emblem des roten Kreuzes nicht geach-
tet und Zivilisten Opfer unterschiedsloser An-
griffe wurden.

Somit wurde eine grossangelegte Verbreitungs-
aktion nötig, um die Grundsätze der Bewegung
und des humanitären Völkerrechts unter den
Kämpfenden und der Zivilbevölkerung besser
bekannt und verständlich zu machen. (5/e/ie A"a-

pzYe/ « m E'uropa».)
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VERBREITUNGSTÄTIGKEIT IN EUROPA

Seit 1989 unterstützt das IKRK die Nationa-
len Gesellschaften Mitteleuropas und auf dem
Balkan auf dem Gebiet der Verbreitung. Ange-
sichts der tiefgreifenden gesellschaftlichen
Veränderungen und der beträchtlichen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten nahmen diese
Gesellschaften Strukturänderungen und die Neu-
Ordnung ihrer Tätigkeiten in Angriff.

In dieser schwierigen Lage haben sie sich zum
Ziel gesetzt, innerhalb ihrer Reihen und für die
breite Öffentlichkeit, insbesondere die Jugend,
eine neue Identität und eine neue Selbstdarstel-
lung zu erarbeiten. Im Bewusstsein der Unzu-
länglichkeit der Kenntnisse des humanitären
Völkerrechts und der Grundsätze und Ideale der
Bewegung in ihren Ländern gaben die Nationa-
len Gesellschaften Polens, der Tschechischen
und Slowakischen Föderativen Republik, Un-
garns, Rumäniens, Bulgariens und Albaniens,
gestützt auf Zusammenarbeitsabkommen mit
dem IKRK, Publikationen in ihren eigenen Spra-
chen heraus mit dem Ziel, ihre Verbreitungstä-
tigkeit auf nationaler Ebene bei den Mitgliedern
des Roten Kreuzes, den Behörden und der Öf-
fentlichkeit zu fördern.

Bereitstellung von Publikationen

Um den dringendsten Bedürfnissen zu entspre-
chen, entschied man sich für einfache Doku-
mente, die zudem für alle Zielgruppen geeignet
sind wie der Comic F/Ae Wee mac/it /'Ären Weg,
der bis heute bereits in 12 Sprachen (Polnisch,
Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Rumä-
nisch, Bulgarisch, Albanisch, Kroatisch, Slowe-
nisch, Serbisch, Serbo-Kroatisch und Arme-
nisch) übersetzt und in rund 400 000 Exemplaren
gedruckt worden ist. Das Polnische Rote Kreuz
brachte Das Porträt einer Pewegwng, die
Grundregeln des humanitären Völkerrechts für
Rotkreuzhelfer (Pasz'c P«/es o/ /nternat/ona/
//«nzan/tar/än Law to be aseä by Pect Cross anä
Pect Crescent First Aicters), die Zwsam/nen/as-
sang cfer Gen/er AbLo/n/nen «nct ibrer Zusatz-
protoLoi/e in jeweils 20 000 Exemplaren sowie
10 000 Exemplare des Leitfadens für die Natio-
nalen Gesellschaften über ihre Tätigkeiten im
Falle eines Konflikts (Gt/icfe /or Nationa/ Pect
Cross anct Pect Crescent Societies to Activities
in tbe event o/Con/7ic?) heraus. Diese Titel wur-

den teilweise auch in Rumänien und der Tsche-
chischen und Slowakischen Föderativen Repu-
blik herausgegeben. Ferner arbeitete die Dele-
gation des IKRK in Bukarest mit dem Rumäni-
sehen Roten Kreuz bei der Herstellung zahl-
reicher Dokumente über das humanitäre Völ-
kerrecht und das Rote Kreuz zusammen. Aus
Anlass seines 70. Gründungstages gab das
Bulgarische Jugendrotkreuz mit Unterstützung
des IKRK ebenfalls erstmals eine Broschüre
über seine Geschichte und Ziele heraus; die
Broschüre enthält ausserdem die Grundsätze der
Bewegung.

Ausbildung

Das IKRK unterstützte zudem die Nationa-
len Gesellschaften auf dem Gebiet der Ausbil-
dung. Erstmals in Europa versammelten sich die
Verbreitungsverantwortlichen von neun Natio-
nalen Gesellschaften aus Mitteleuropa und dem
Balkan vom 25. November bis 2. Dezember in
Prag zu einem Ausbildungsseminar für Verbrei-
tungsbeauftragte. Delegierte des IKRK wirkten
ferner an ähnlichen Seminaren auf nationaler
Ebene in Polen und in der Tschechischen und
Slowakischen Föderativen Republik mit.

Ebenfalls erstmals organisierten das IKRK
und der Usbekische Rote Halbmond im Okto-
ber in Taschkent (GUS) ein regionales Verbrei-
tungsseminar. Regierungsvertreter aus den
Verteidigungs-, Erziehungs-, Gesundheits-,
Innen- und Informationsministerien sowie die
örtlichen Gesellschaften der vier Zentralasiati-
sehen Republiken (Usbekistan, Turkmenistan,
Tadschikistan, Kirgistan) und Kasachstans be-
teiligten sich an diesem vier Tage dauernden Se-
minar.

In Polen organisierten das IKRK und das Pol-
nische Rote Kreuz in Warschau zum neunten
Mal den jährlichen zweiwöchigen Sommerkurs
über humanitäres Völkerrecht. Dem Kurs wohn-
ten Jurastudenten aus 22 europäischen Ländern
und Nordamerika bei.

Polen, Bulgarien, Ungarn und die Tschechi-
sehe und Slowakische Föderative Republik zeig-
ten die Wanderausstellung über die Genfer
Abkommen «A/e«scMcÄLe// /«oi/Pen efes A77e-

ges». Die Ausstellung wurde jeweils in Zusam-
menarbeit mit den Nationalen Gesellschaften
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und den politischen und militärischen Behör-
den dieser Länder organisiert und durchgeführt.
Ein illustriertes Faltblatt mit einer Einführung
in die Ausstellung und einem geschichtlichen
Überblick über das humanitäre Völkerrecht und
die Bewegung wurde in die Sprachen der be-
treffenden Länder übersetzt und verteilt. In Ru-
mänien, Ungarn und Bulgarien organisierten die
Streitkräfte Führungen durch die Ausstellung.

Lehrgänge für die Streitkräfte

Die Streitkräfte Mittel- und Osteuropas, die
gegenwärtig grundlegend neu strukturiert wer-
den und deren Einsatzdoktrin eine neue Aus-
richtung erfährt, haben ein lebhaftes Interesse
für das humanitäre Völkerrecht und dessen Ein-
führung in die militärische Ausbildung auf na-
tionaler Ebene bekundet. Dies veranlasste das
IKRK dazu, zum ersten Mal in Sofia, Bukarest
und Budapest Kriegsrechtsseminare für höhere
Offiziere der Streitkräfte zu organisieren. In Ru-
mänien pflegte die Delegation des IKRK in
Bukarest auf diesem Gebiet weiterhin eine
fruchtbare Zusammenarbeit mit den rumäni-
sehen Streitkräften.

Das tschechoslowakische Verteidigungsmini-
sterium übersetzte und veröffentlichte das vom
IKRK herausgegebe Handbuch über das Kriegs-
recht für die Streitkräfte.

Auf diesem Gebiet ist zudem noch das
erste Seminar über humanitäres Völkerrecht in

Athen zu erwähnen, das im Dezember vom
IKRK in Zusammenarbeit mit den griechischen
Streitkräften organisiert wurde.

Verbreitungstätigkeit bei
den Kämpfern in Jugoslawien

In Jugoslawien hat die Unkenntnis der Grund-
begriffe des humanitären Völkerrechts und ins-
besondere die Missachtung des Rotkreuzzei-
chens die Delegierten vor schwerwiegende Pro-
bleme gestellt. Es war deshalb wichtig, die Ak-
tionen des IKRK mit einer grossangelegten
Verbreitungskampagne zu verbinden, die sich
in erster Linie an die Kämpfer richtete. Das
IKRK nahm Kontakt mit den Medien auf, um
über Rundfunk, Fernsehen und Presse die Ver-
breitung von Botschaften, die zur Achtung des
humanitären Völkerrechts und des Rotkreuzzei-
chens aufrufen, sicherzustellen. Es wurde in
diesen Anstrengungen vom Jugoslawischen, Slo-
wenischen, Kroatischen und Serbischen Roten
Kreuz unterstützt. Die dabei entstandene mehr-
sprachige umfangreiche Dokumentation wurde
in den Konfliktgebieten in Umlauf gebracht.
Die genannten Gesellschaften trugen ausserdem
wesentlich zur Anpassung der Botschaft des
Roten Kreuzes an die Sensibilität aller auf
jugoslawischem Territorium lebenden Gemein-
schaften bei, damit sie gut verstanden und ak-
zeptiert werde.

DURCH DAS IKRK IM JAHRE 1991 VERTEILTE HILFSGÜTER

Land
(in der Reihenfolge der französischen Ländernamen)

Med. Hilfe

(SFr.)

Hilfsgüter Insgesamt

(SFr.)(SFr.) (Tonnen)

Albanien
Rumänien
Jugoslawien

44 257
35 885

1 689 640
3 437

8 698 183
0,7

2 973,4

44 257
39 322

10 387 823

TOTAL 1 769 782 8 701 620 2 974,1 10 471 402
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INTERNATIONALER SUCHDIENST AROLSEN

Der 1946 in Arolsen (Deutschland) gegründete Internatio-
nale Suchdienst (ISD) hat den Auftrag, die Auskünfte über
das Schicksal der Opfer des NS-Regimes zu zentralisieren,
um den ehemaligen Verfolgten oder ihren Rechtsnachfol-
gern zu einer Wiedergutmachung zu verhelfen. Seit seiner
Gründung hat dieser Auftrag weder an Bedeutung noch an
Aktualität verloren. Noch heute — fast 50 Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkriegs — wird der ISD ersucht, für ehema-
lige Verfolgte den Nachweis über einen Konzentrationslager-
aufenthalt, geleistete Zwangsarbeit oder Auswanderung im
Anschluss an die Ereignisse zu erbringen oder Auskunft über
das Schicksal Verschollener zu erteilen. Die mit dem Siegel
des 1KRK erstellten Dokumentenauszüge werden weltweit
von den Renten- bzw. Wiedergutmachungsbehörden ohne
notarielle Beglaubigung anerkannt.

Dank dem forcierten Dokumentenerwerb in den letzten
Jahren gelingt es dem ISD, einer immer grösseren Zahl von
Antragstellern eine positive Antwort zu erteilen. 1991 konn-
te der ISD seine Archive durch den Erwerb von 513 laufen-
den Metern personenbezogener Dokumente ergänzen, die
sowohl aus der Bundesrepublik Deutschland wie auch aus
zahlreichen anderen Ländern stammten.

Um die zahlreichen Anträge aus dem Osten der Bundesre-
publik Deutschland effizienter zu bearbeiten, eröffnete der
ISD im Januar 1991 eine Aussenstelle in Berlin-Ost, die den

Suchdienst des Roten Kreuzes der ehemaligen DDR teilwei-
se ersetzt, während die restlichen Aufgaben auf das Deut-
sehe Rote Kreuz in München übergegangen sind. Die in dieser
Aussenstelle tätigen Mitarbeiter bereiteten die Anfragen —
auch die aus dem Ausland — so vor, dass eine sofortige
Auswertung der Unterlagen beim ISD in Arolsen erfolgen
kann. Ausserdem bemühte sich diese Aussenstelle bei den
zahlreichen — bisher nicht zugänglichen — Archiven der
fünf neuen Bundesländer um den Erwerb personenbezoge-
ner Unterlagen.

Die Tätigkeiten des ISD nahmen 1991 im Vergleich zum
Vorjahr stark zu, was dem bereits erwähnten Erwerb neuer
Dokumente und der Erhöhung des Personalbestandes zu ver-
danken ist. Im Berichtsjahr

gingen aus 37 Ländern 154 774 Anfragen ein, die 126 224
Personen betrafen (gegenüber 126 054 Anfragen be-
treffend 112 551 Personen im Jahre 1990);
wurden im Zuge der Bearbeitung der Anfragen 899 373
Überprüfungen in den 29 Unterlageneinheiten vorgenom-
men (616 787 im Jahre 1990);
konnten aufgrund der vorhandenen Informationen
181 270 Antworten übermittelt werden (147 587 im Jah-
re 1990);
verblieb ein Rückstand von 165 593 unbearbeiteten An-
fragen, die auf 1992 übertragen wurden.
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